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43. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dem
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung größtmögliche finanzielle und politische Unter-
stützung zu gewähren, indem sie die Zahl der Geber erhöhen
und mehr freiwillige Beiträge entrichten, insbesondere nicht
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Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nige-
ria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Pa-
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zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen482

entgegengebracht wird, und betonend, wie wichtig das In-
krafttreten dieses Übereinkommens ist,

sowie mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Auf-
merksamkeit, die Kindern in der Erklärung der Vereinten Na-
tionen über die Rechte der indigenen Völker483 entgegenge-
bracht wird,

zutiefst besorgt darüber, dass angesichts eines zunehmend
globalisierten Umfelds die Situation der Kinder in vielen Tei-
len der Welt infolge des Fortbestehens von Armut, sozialer
Ungleichheit, unbefriedigenden sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnissen, Pandemien, insbesondere HIV/Aids, Malaria
und Tuberkulose, Umweltschäden, Naturkatastrophen, be-
waffneten Konflikten, ausländischer Besetzung, Vertreibung,
Gewalt, Terrorismus, Missbrauch, Handel mit Kindern und
ihren Organen, allen Formen der Ausbeutung, gewerbsmäßi-
ger sexueller Ausbeutung von Kindern, Kinderprostitution,
Kinderpornografie und Kindersextourismus, Vernachlässi-
gung, Analphabetentum, Hunger, Intoleranz, Diskriminie-
rung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Ungleichstellung der
Geschlechter, Behinderungen sowie unzureichendem Rechts-
schutz nach wie vor kritisch ist, und davon überzeugt, dass
dringend wirksame nationale und internationale Maßnahmen
getroffen werden müssen,

erneut darauf hinweisend, dass die Beseitigung der Armut
die größte Herausforderung ist, mit der die Welt heute kon-
frontiert ist, und dass sie insbesondere für die Entwicklungs-
länder eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige
Entwicklung ist, und in der Erkenntnis, dass chronische Ar-



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

490

derrechtsfragen geschult wird, 
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dingungen anderer Formen der Kinderbetreuung gefasst wer-
den kann;
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aller Formen sexueller Gewalt, zulassen oder als normal be-
trachten;

h) Maßnahmen zu ergreifen, um konstruktive und posi-
tive Formen der Disziplinierung und Konzepte der kindlichen
Entwicklung in allen Umfeldern zu fördern, namentlich im
häuslichen, schulischen und sonstigen erzieherischen Umfeld
sowie im gesamten Fürsorge- und Justizsystem;

i) dafür zu sorgen, dass diejenigen, die Verbrechen an
Kindern begehen, nicht länger straflos ausgehen, derartige
Gewalthandlungen zu untersuchen, strafrechtlich zu verfol-
gen und mit angemessenen Strafen zu belegen, in der Er-
kenntnis, dass Personen, die wegen eines an Kindern verübten
Gewaltverbrechens, einschließlich sexuellen Missbrauchs,
verurteilt wurden und von denen weiterhin eine Gefahr für
Kinder ausgeht, daran gehindert werden sollen, mit Kindern
zu arbeiten;

j) sichere, ausreichend publizierte, vertrauliche und
zugängliche Mechanismen einzurichten und weiterzuentwi-
ckeln, die es Kindern, ihren Vertretern und anderen Personen
ermöglichen, Gewalt gegen Kinder zu melden sowie in Fällen
von Gewalt gegen Kinder Anzeige zu erstatten, dafür zu sor-
gen, dass alle Opfer von Gewalt Zugang zu geeigneten ver-
traulichen und kindgerechten Gesundheits- und Sozialdiens-
ten haben, wobei den geschlechtsspezifischen Bedürfnissen
von Mädchen und Jungen, die Opfer von Gewalt sind, beson-
dere Aufmerksamkeit gelten soll;

k) der geschlechtsspezifischen Dimension aller For-
men der Gewalt gegen Kinder Rechnung zu tragen und in alle
Politiken und Maßnahmen zum Schutz der Kinder vor allen
Formen der Gewalt eine Geschlechterperspektive zu integrie-
ren, in der Erkenntnis, dass Mädchen und Jungen in verschie-
denen Altersstufen und Situationen von verschiedenen For-
men der Gewalt unterschiedlich bedroht sind, und erinnert in
diesem Zusammenhang an die von der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau auf ihrer einundfünfzigsten Tagung
verabschiedeten vereinbarten Schlussfolgerungen über die
Beseitigung aller Formen der Diskriminierung und Gewalt
gegen Mädchen487;

28. bekundet tiefe Besorgnis über die Auswirkungen al-
ler Formen von sexueller Gewalt in Situationen bewaffneten
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Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten, wie etwa Ein-
ziehung, Tötung, Verstümmelung, sexueller Gewalt und Aus-
beutung sowie Kinderhandel, besonders ausgesetzt sind, un-
ter Berücksichtigung ihrer geschlechtsspezifischen Bedürf-
nisse zu schützen, wobei sie betont, dass die Staaten und die
internationale Gemeinschaft den besonderen Hilfs-, Schutz-
und Entwicklungsbedürfnissen dieser Kinder auch weiterhin
systematischere und eingehendere Aufmerksamkeit widmen
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len, Richter, Polizisten und Strafverfolgungsbeamte sowie
spezialisierte Verteidiger oder andere Rechts- oder sonstigen
geeigneten Beistand leistende Sachwalter, beispielsweise So-
zialarbeiter, auf dem Gebiet 
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f) das Bestehen eines Marktes zu bekämpfen, der ge-
gen Kinder verübte kriminelle Praktiken dieser Art fördert, so
auch indem sie Präventiv-, Rehabilitations- und Strafmaßnah-
men gegen die Kunden oder diejenigen Personen, die Kinder
sexuell ausbeuten oder sexuell missbrauchen, beschließen,
wirksam anwenden und durchsetzen und die Öffentlichkeit
entsprechend sensibilisieren;

g
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und Leitlinien für mit Streitkräften oder bewaffneten Gruppen
verbundene Kinder (die Pariser Grundsätze)493 hervorgehoben,
und durch die Mobilisierung von Finanzmitteln und techni-
scher Hilfe im Rahmen internationaler Zusammenarbeit für
die Rehabilitation und Wiedereingliederung von Kindern, ins-
besondere indem alle internationalen Foren und Konferenzen
zu diesem Thema genutzt werden, einschließlich der Folge-
treffen zu der am 5. und 6. Februar 2007 in Paris abgehaltenen
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61. nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit der Sonder-
beauftragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete
Konflikte, ist sich des gestie
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Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine
körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Ent-
wicklung schädigen könnte, in konkrete Maßnahmen umzu-
setzen, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit sofort zu
beseitigen, die Bildung als die wichtigste Strategie hierfür zu
fördern, einschließlich der Einrichtung von Programmen für
Berufs- und Lehrlingsausbildung sowie der Einbindung ar-
beitender Kinder in das formale Bildungssystem, und in Zu-
sammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft nach Be-
darf wirtschaftspolitische Maßnahmen zu erwägen und zu er-
arbeiten, die gegen die zu diesen Formen der Kinderarbeit
beitragenden Faktoren angehen;

74. fordert alle Staaten außerdem auf,

a) Strategien zur Verhütung und Beseitigung der ak-
zeptierten internationalen Normen zuwiderlaufenden Kinder-
arbeit auszuarbeiten und umzusetzen, namentlich terminge-
bundene Strategien zur sofortigen Beseitigung der schlimms-
ten Formen der Kinderarbeit und zum Schutz der Kinder vor
allen Formen der wirtschaftlichen Ausbeutung unter besonde-
rer Berücksichtigung der spezifischen Gefahren, denen Mäd-
chen und Jungen ausgesetzt sind;

b) verstärkte Aufmerksamke
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Frauen, Beschäftigungschancen und Möglichkeiten zum Ein-
kommenserwerb zu bieten;

78. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die in-
ternationale Zusammenarbeit zu fördern, um den Entwick-
lungsländern auf ihr Ersuchen hin bei der Bekämpfung der
Kinderarbeit und ihrer tieferen Ursachen behilflich zu sein,
unter anderem durch sozial- und wirtschaftspolitische Maß-
nahmen mit dem Ziel der Armutsbeseitigung, wobei zu beto-
nen ist, dass arbeitsrechtliche Normen nicht für handelspro-
tektionistische Zwecke benutzt werden dürfen;

79. fordert


